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 Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,  

 

Wir sind sehr froh, dass durch die „Corona-Verordnung Besuchsregelungen“ ab dem 18. Mai 

wieder Besuche im Haus Bühlblick möglich sind. Allerdings gilt es, einige Auflagen 

einzuhalten. 

Menschen, die in unserer Einrichtung leben, gehören zur Gruppe, die eines besonderen 

Schutzes bedürfen. Aus diesem Grund gelten besondere Regelungen zum Besuch in 

unserer Einrichtung. Bitte seien Sie auch in Ihrem privaten Umfeld sorgsam und halten die 

allgemeinen Hygieneregeln ein. Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Anzeichen einer 

Atemwegserkrankung oder eines fieber-haften Infektes, dürfen Sie unsere Einrichtung auf 

keinen Fall betreten. Bitte klären Sie dies unverzüglich mit einem Arzt ab. Sollten Sie in den 

letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus („Coronavrius“) infizierten 

und/oder an diesem Virus erkrankten Person gehabt haben, dürfen Sie unsere Einrichtung 

ebenfalls nicht betreten.  

Melden Sie sich bitte, bevor Sie unsere Bewohnerinnen und Bewohner besuchen, bei 

einer/einem Verantwortlichen der Einrichtung an, um über unsere einrichtungsindividuellen 

Regelungen informiert zu werden. Das Mitbringen von Geschenken und sonstigen 

Gegenständen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist ebenfalls im Vorfeld mit unseren 

Mitarbeitern abzuklären. 

 

Beim Besuch unserer Einrichtung ist Folgendes zu beachten:  

 Täglich ist nur ein Besuch je Bewohner möglich 

 Die Besuchsdauer beträgt maximal 60 Minuten in der Zeit von 15 bis 18 Uhr 

 Bitte melden sie Ihren Besuch im Vorfeld telefonisch an. 

 

Die allgemeinen Hygieneregelungen sind zum Schutze unserer Bewohner/-innen und 

Mitarbeiter/-innen jederzeit einzuhalten. Dazu gehört insbesondere:  

 Tragen Sie während des gesamten Aufenthaltes in unserer Einrichtung eine Mund-

Nasen-Bedeckung (Alltagsmasken sind möglich). 

 Beachtung der Husten- und Nies-Etikette: Verwendung von Einmal-Taschentüchern 

auch zum Husten und Niesen, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge.  
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 Sorgfältige Händehygiene: Händedesinfektion vor dem Betreten und beim Verlassen 

der Einrichtung und ggf. häufiges Händewaschen (30 Sekunden mit Wasser und 

Seife, anschließend gründliches Abspülen)  

 Möglichst die Schleimhäute im Gesichtsbereich (Augen, Mund etc.) nicht mit 

ungewaschenen Händen berühren  

 Halten Sie bitte jederzeit und zu jeder Person in der Einrichtung grundsätzlich einen 

Mindestabstand von mindestens 1,5 m.  

 Informieren Sie uns, wenn Sie Ihren Besuch beenden.  

 

Den weiteren Anweisungen der Einrichtung ist Folge zu leisten.  

 

 

Ich habe die allgemeinen Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit meiner 
namentlichen Registrierung einverstanden: 
 
 

Besuchte Person 
 

 

  

Name der/des Besucher/-in 
 

 

Adresse oder Telefonnummer 
 

 

Datum des Besuchs 
 

 

Beginn des Besuchs 
 

 

Ende des Besuchs 
 

 

 
 
 
 
 
 
___________________________________  
Datum und Unterschrift Besucher/-in 


